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Kassenärztliche Vereinigung
Mecklenburg - Vorpommern

Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Abrechnungsabteilung -

Rundschreiben Nr. 15/01

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommerns hat am
24. November 2001 das Statut über Plausibilitätskontrollen bestätigt und in Kraft gesetzt.

Gegenstand dieses Statutes ist auch das Erstellen von Tages- und Quartalsprofilen anhand der von
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erarbeiteten Zeiten für alle die Leistungen des EBM, die
einen unmittelbaren Patientenkontakt erfordern.

Solche Zeitprofile sind gegebenenfalls auch für unsere ermächtigten Ärzte zu erstellen. Damit wir
die von Ihnen erbrachten Leistungen unter dem Zeitrahmen betrachten können, der Ihnen von Ihrem
Hause für Ihre Ermächtigtentätigkeit zugedacht ist, bitten wir Sie, uns diesen in Stunden pro Tag
bzw. Stunden pro Monat, von Ihrem Hause bestätigt, mitzuteilen.

Der Einfachheit halber haben wir Ihnen ein entsprechendes Antwortschreiben vorbereitet. Wir
bitten Sie , uns diese ergänzt und bestätigt bis zum 2. Januar 2002 zurückzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Tieth
Abteilungsleiter

KV Mecklenburg - Vorpommern  |  Postfach  16 01 45  |  19091  SCHWERIN

          

          
          
An alle ermächtigten Ärzte
in Mecklenburg-Vorpommern
          
          
          
          

Ihr Ansprechpartner:
          
--

Neumühler Strasse  22
19057  SCHWERIN
Telefon: (0385) 74 31 - 0

Durchwahl: (0385) 74 31 - 299
Telefax: (0385) 74 31 - 461

eMail:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum

-- -- Tie/La 29. November 2001

Bankverbindung: Deutsche Apotheker- und Ärztebank Schwerin
BLZ : 120 906 40     Konto-Nr.: 0 003 053 393


